
 

  

S 4 Ar 473/92

Sozialgerichtsbarkeit Bundesrepublik Deutschland

Land Freistaat Bayern
Sozialgericht Bayerisches Landessozialgericht
Sachgebiet Arbeitslosenversicherung
Abteilung 20
Kategorie Urteil
Bemerkung -
Rechtskraft -
Deskriptoren Berufsschutz

Glaubhaftmachung
Vertreibungsgebiet
Gleichstellungsbescheinigung

Leitsätze 1) Berufsschutz aus der im
Vertreibungsgebiet als Hauptberuf
ausgeübten Tätigkeit steht einem
Versicherten in der Regel nur zu, wenn er
glaubhaft machen kann, daß er über die
Kenntnisse und Fähigkeiten verfügte, wie
sie in der BRD von einem vergleichbaren
Facharbeiter regelmäßig erwartet
werden.
2) Zum Nachweis einer vergleichbaren
Qualifikation und zur Annahme des
Berufsschutzes reicht ein Bescheid der
IHK, durch den der berufliche
Bildungsabschluß im Vertreibungsgebiet
(hier Rußland) als gleichwertig mit einem
Ausbildungsberuf in Deutschland
anerkannt wurde, jedenfalls dann nicht
aus, wenn mit der
"Gleichstellungsbescheinigung" die nach
der einschlägigen Ausbildungsordnung in
Deutschland erwarteten Kenntnisse und
Fähigkeiten nicht bestätigt werden.

Normenkette SGB VI § 43
FRG § 4

1. Instanz

Aktenzeichen S 4 Ar 473/92
Datum 16.12.1993

2. Instanz

Aktenzeichen L 20 Ar 78/94
Datum 12.11.1997
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3. Instanz

Datum -

I. Die Berufung des KlÃ¤gers gegen das Urteil des Sozialgerichts NÃ¼rnberg vom
16. Dezember 1993 wird zurÃ¼ckgewiesen.
II. AuÃ�ergerichtliche Kosten sind nicht zu erstatten.
III. Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand:

Die Beteiligten streiten um die GewÃ¤hrung von Rente wegen verminderter
ErwerbsfÃ¤higkeit. Der am â�¦1941 geborene KlÃ¤ger ist am 31.10.1989 aus
RuÃ�land in die Bundesrepublik Ã¼bergesiedelt; er ist Inhaber des
Vertriebenenausweises "A". Er beantragte am 22.05.1991 bei der Beklagten die
GewÃ¤hrung von Rente wegen Berufs- bzw. ErwerbsunfÃ¤higkeit. Im
Zusatzfragebogen zum Rentenantrag hat er dabei u.a. angegeben, von 1958 bis
1960 als Maschinenarbeiter, von 1960 bis 1968 als Bauarbeiter (Betonarbeiter,
Montagearbeiter) und von 1968 bis 1989 als Werkzeugschlosser beschÃ¤ftigt
gewesen zu sein; der Arbeitsplatzwechsel sei jeweils nicht aus gesundheitlichen
GrÃ¼nden erfolgt.

Im Verfahren Ã¼ber die Herstellung seiner Versicherungszeiten nach dem
Fremdrentengesetz hat der KlÃ¤ger sein russisches Arbeitsbuch vorgelegt. Daraus
lÃ¤Ã�t sich entnehmen, daÃ� er von 1958 bis 1964 als Traktorfahrer, kurzzeitig als
auszubildender Kfz-Schlosser, als Transportarbeiter, Hilfsarbeiter, Putzer,
Maschinenarbeiter und Dachdecker beschÃ¤ftigt war. Vom 01.09.1965 bis
28.07.1967 besuchte er die Abendschule des Politechnikums Nr. 4 in Nowosibirsk
und erzielte einen AbschluÃ� in der Fachrichtung Schreiner und Betonarbeiter.
Danach war er nach dem Inhalt des Arbeitsbuches bis 1982 als Betonarbeiter (3.
Leistungsklasse) und von 1982 bis 1989 als Werkzeugschlosser (5. Leistungsklasse)
berufstÃ¤tig. Vom 03.06. bis 01.07.1991 unterzog sich der KlÃ¤ger einer
stationÃ¤ren HeilmaÃ�nahme in Bad Endorf. Im Entlassungsbericht vom 09.07.1991
wurde als Diagnose genannt: Psychovegetative StÃ¶rungen mit mÃ¶glicher
Restsymptomatik einer beruflichen Vibrationsexposition. Der KlÃ¤ger wurde fÃ¼r
fÃ¤hig erachtet, leichte Arbeiten im Umfang von halb- bis untervollschichtig zu
verrichten (Angaben nach Formblatt, Leistungsangabe im Text: halb- bis
vollschichtig). Der beratende Arzt der Beklagten Dr â�¦ erachtete den KlÃ¤ger fÃ¼r
fÃ¤hig, leichte Arbeiten im Wechselrhythmus in Vollschicht zu leisten. Mit Bescheid
vom 24.09.1991 lehnte die Beklagte den Rentenantrag ab; bei dem angegebenen
LeistungsvermÃ¶gen sei der KlÃ¤ger weder berufs- noch erwerbsunfÃ¤hig. Dagegen
legte der KlÃ¤ger am 02.10.1991 Widerspruch ein. Er machte geltend, daÃ� er nicht
mehr in Vollschicht arbeiten kÃ¶nne. Nach Beendigung der Sprachenschule habe er
ein Praktikum bei der Fa â�¦ absolviert und bei einem Acht-Stunden-Arbeitstag nach
ca. fÃ¼nf bis sechs Stunden groÃ�e Schwierigkeiten mit Herz und Kreislauf sowie
Kopfschmerzen bekommen. Er sei willig, leichtere Arbeiten auszufÃ¼hren, einen
vollen Arbeitstag im Metallbetrieb kÃ¶nne er jedoch nicht durchhalten. Die Beklagte
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lieÃ� den KlÃ¤ger durch den Internisten Dr â�¦ und den Arzt fÃ¼r Neurologie und
Psychiatrie Dr â�¦ untersuchen. Diese kamen in ihren Gutachten vom 02.07. und
03.07.1992 zu dem Ergebnis, daÃ� der KlÃ¤ger trotz eines psycho-vegetativen
Syndroms mit Neigung zur Ausbildung multipler psychosomatischer Beschwerden,
degenerativer WirbelsÃ¤ulenverÃ¤nderung (ohne objektivierbare
FunktionseinschrÃ¤nkung), Nephrolithiasis links und papulÃ¶ser
HautverÃ¤nderungen der rechten Hand noch leichte Arbeiten allgemeiner Art in
Vollschicht verrichten kÃ¶nne. Die im Rahmen des stationÃ¤ren Heilverfahrens
angegebene Leistungsbeurteilung kÃ¶nne angesichts der objektiven Befunde nicht
nachvollzogen werden. Die Beklagte wies den Widerspruch mit Bescheid vom
27.07.1992 zurÃ¼ck. Der KlÃ¤ger genieÃ�e keinen Berufsschutz, da er zuletzt als
angelernter Werkzeugschlosser beschÃ¤ftigt gewesen sei. Bei vollschichtigem
LeistungsvermÃ¶gen sei der Arbeitsmarkt nach stÃ¤ndiger Rechtsprechung des
Bundessozialgerichts (BSG) auch nicht als verschlossen anzusehen.

Dagegen hat der KlÃ¤ger am 31.07.1992 Klage beim Sozialgericht (SG) NÃ¼rnberg
erhoben. Er sehe sich nicht mehr in der Lage, einer ErwerbstÃ¤tigkeit nachzugehen.
Das SG hat Befundberichte von Dr â�¦ und Dr â�¦ beigezogen. Es hat den Arzt fÃ¼r
Neurologie und Psychiatrie â�¦ zum Ã¤rztlichen SachverstÃ¤ndigen bestellt. Dieser
kam in seinem Gutachten vom 06.11.1993 zu dem Ergebnis, der KlÃ¤ger sei noch in
der Lage, vollschichtig leichte (zeitweise auch mittelschwere) Arbeiten des
allgemeinen Arbeitsmarktes zu verrichten. Dieses Ergebnis bestÃ¤tigte der
Ã¤rztliche SachverstÃ¤ndige Dr â�¦ in seinem Gutachten vom 16.12.1993. Der
KlÃ¤ger solle nicht unter anstrengendem Zeitdruck arbeiten; Einwirkungen von
NÃ¤sse, KÃ¤lte, Zugluft und Vibration sollten vermieden werden. Auch eine
besondere Belastung durch hautreizende Stoffe sei nicht zumutbar. Unter
Beachtung dieser Gegebenheiten kÃ¶nne der KlÃ¤ger aber leichte und zeitweise
mittelschwere TÃ¤tigkeiten verrichten, und zwar leichte Arbeiten in Vollschicht, die
mittelschweren bis halbschichtig. Mit Urteil vom 16.12.1993 hat das SG die Klage
abgewiesen. Der beim KlÃ¤ger festgestellte Gesundheitszustand stehe weder einer
vollschichtigen Arbeitsleistung entgegen noch erscheine der KlÃ¤ger aus
gesundheitlichen GrÃ¼nden gehindert, unter den Ã¼blichen Bedingungen des
allgemeinen Arbeitsmarktes berufstÃ¤tig zu sein. Der KlÃ¤ger habe keinen
anerkannten Ausbildungsberuf erlernt oder lÃ¤ngerfristig ausgeÃ¼bt; der nicht
ganz zweijÃ¤hrige Besuch der Abendschule in der Fachrichtung Zimmermann und
Betonarbeiter entspreche nicht einer in der Bundesrepublik Ã¼blichen dreijÃ¤hrigen
Lehrausbildung zum Zimmermann oder Betonfachwerker. Auch die zuletzt
ausgeÃ¼bte TÃ¤tigkeit als Werkzeugschlosser kÃ¶nne allenfalls als angelernte
TÃ¤tigkeit bezeichnet werden, da der KlÃ¤ger keine entsprechende Ausbildung
durchlaufen habe. Der KlÃ¤ger mÃ¼sse sich nach der Rechtsprechung des BSG auf
alle TÃ¤tigkeiten des allgemeinen Arbeitsmarktes verweisen lassen, sofern diese
nicht ohne jeglichen qualitativen Wert seien. In Betracht kÃ¤men beispielsweise die
TÃ¤tigkeit eines Etikettierers, PrÃ¼fers oder Packers.

Gegen dieses Urteil richtet sich die am 08.02.1994 beim SG NÃ¼rnberg eingelegte
Berufung des KlÃ¤gers: Er sei Beton- und Stahlbetonbauer und habe die in der
Sowjetunion Ã¼bliche Ausbildung durchlaufen. Wegen seiner allgemeinen
Erkrankungen habe er eine hÃ¶here Einstufung nach dem Schwerbehinderten-
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Gesetz beantragt, das Verfahren laufe noch. AuÃ�erdem habe er bei der Bau-
Berufsgenossenschaft Bayern und Sachsen die Anerkennung einer Berufskrankheit
beantragt; darÃ¼ber sei noch nicht entschieden. Der KlÃ¤ger legte einen Bescheid
der Industrie- und Handelskammer NÃ¼rnberg vom 21.01.1993 vor, mit dem das
Zeugnis Nr. 1615 aus Nowosibirsk im Beruf Schreiner und Betonarbeiter vom
04.09.1989 als gleichwertig mit dem beruflichen BildungsabschluÃ� Beton-und
Stahlbetonbauer in der Bundesrepublik Deutschland anerkannt wurde. Fertigkeiten
und Kenntnisse nach der Ausbildungsordnung zum Beton- und Stahlbetonbauer sind
in dem Bescheid nicht bestÃ¤tigt. Der Senat hat die Leistungsakte des Arbeitsamtes
NÃ¼rnberg zum Verfahren beigenommen. FÃ¼r die Arbeitsverwaltung erstellte die
Sozialmedizinerin Dr â�¦ am 05.05.1993 ein Gutachten, wonach dem KlÃ¤ger ein
vollschichtiges LeistungsvermÃ¶gen fÃ¼r leichte bis mittelschwere TÃ¤tigkeiten
bescheinigt wird. Bei den Ã¤rztlichen Unterlagen des Arbeitsamtes findet sich auch
ein Arztbrief des Kardiologen Dr â�¦ vom 07.05.1990, nach dem die kardiologische
Untersuchung des KlÃ¤gers keinerlei krankhafte Befunde ergeben habe; das Ruhe-
und Belastungs-EKG sei vÃ¶llig normal ausgefallen, es habe gute Belastbarkeit bis
200 Watt ohne IschÃ¤miereaktion bestanden. In einem weiteren Gutachten fÃ¼r
das Arbeitsamt vom 04.02.1991 hat die Ã�rztin fÃ¼r Neurologie und Psychiatrie Dr
â�¦ ausgefÃ¼hrt, durch die vom KlÃ¤ger geklagten Beschwerden werde seine
Arbeits- oder ErwerbsfÃ¤higkeit in keiner Weise beeintrÃ¤chtigt; durch die
Ã�berbewertung kleinster kÃ¶rperlicher Beschwerden sowie die fehlende
Leistungsbereitschaft sei die Vermittelbarkeit sicherlich eingeschrÃ¤nkt. Mit
Bescheid vom 21.07.1994 hat die Bau-Berufsgenossenschaft Bayern und Sachsen
die Zahlung einer EntschÃ¤digung an den KlÃ¤ger aufgrund des Â§ 551 RVO
abgelehnt; es liege keine Berufskrankheit nach der Anlage zur
Berufskrankheitenverordnung vor und auch keine Krankheit, die wie eine
Berufskrankheit zu entschÃ¤digen sei. Vom 04.10. bis 15.11.1994 hat sich der
KlÃ¤ger erneut auf Kosten der Beklagten einem Heilverfahren in der
Psychosomatischen Klinik Buching in Halblech unterzogen. Nach dem
Entlassungsbericht des Leitenden Arztes und Psychiaters Dr â�¦ vom 05.01.1995 ist
es wÃ¤hrend der stationÃ¤ren Behandlung nicht gelungen, den auf seine
kÃ¶rperlichen Beschwerden fixierten KlÃ¤ger psychotherapeutisch zu erreichen. Um
einer weiteren VerhÃ¤rtung der Situation vorzubeugen, werde die PrÃ¼fung einer
Zeitrente empfohlen. Bei Beachtung verschiedener qualitativer
EinsatzbeschrÃ¤nkungen reiche das LeistungsvermÃ¶gen des KlÃ¤gers aber zur
Verrichtung einer leichte Arbeiten umfassenden GanztagsbeschÃ¤ftigung aus. Der
KlÃ¤ger hat mitgeteilt, daÃ� er sich am 26.09.1995 einer Leistenbruchoperation
unterziehen muÃ�te. Vom Senat wurden Befundberichte des Allgemeinarztes Dr â�¦
und der NervenÃ¤rztin Dr â�¦ beigezogen. Auf Veranlassung des Senats hat der
Internist und Sozialmediziner Dr â�¦ am 06.09.1997 ein Gutachten nach ambulanter
Untersuchung des KlÃ¤gers erstattet und darin folgende Diagnosen genannt: 1.
AusgeprÃ¤gtes psychosomatisches Beschwerdebild, weitgehend ohne
organpathologischen Hintergrund; 2. degeneratives WirbelsÃ¤ulensyndrom mit nur
geringer FunktionseinschrÃ¤nkung der HalswirbelsÃ¤ule, 3. leichte
LebervergrÃ¶Ã�erung, 4. HyperurikÃ¤mie, 5. kleine Nierenzyste links. Im
Vordergrund der Beschwerden stehe beim KlÃ¤ger das ausgeprÃ¤gte
psychosomatische Beschwerdebild. Es mÃ¼sse in Kenntnis aller bisherigen
Befunderhebungen davon ausgegangen werden, daÃ� eine wesentliche Einengung
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der Willensstruktur des KlÃ¤gers nicht vorliege; die sozialmedizinische Bedeutung
des psychosomatischen Syndroms sei relativ geringfÃ¼gig. Insgesamt wirke der
KlÃ¤ger durchaus gesund. Er sei internistischerseits wie auch aus
sozialmedizinischer Sicht nach wie vor in der Lage, eine vollschichtige TÃ¤tigkeit
unter Belastung mit leichten, zeitweilig auch mittelschweren Arbeiten zu erbringen.
Ã�bermÃ¤Ã�ige nervliche Belastungen sollten ebenso vermieden werden wie
Ã�berkopfarbeiten und das Heben und Tragen schwererer Lasten.

Der KlÃ¤ger beantragt,

das Urteil des SG NÃ¼rnberg vom 16.12.1993 aufzuheben und die Beklagte unter
AbÃ¤nderung ihres Bescheides vom 24.09.1991 in der Gestalt des
Widerspruchsbescheides vom 27.07.1992 zur GewÃ¤hrung von gesetzlichen
Leistungen wegen ErwerbsunfÃ¤higkeit, hilfsweise wegen BerufsunfÃ¤higkeit, ab
01.06.1991 zu verurteilen.

Die Beklagte beantragt,

die Berufung des KlÃ¤gers zurÃ¼ckzuweisen.

Dem Senat haben die Verwaltungsakten der Beklagten mit Beitragsteil und die
ProzeÃ�akte des SG NÃ¼rnberg sowie die Leistungsakte des Arbeitsamtes
NÃ¼rnberg mit Ã¤rztlichen Unterlagen und die ProzeÃ�akte des BayLSG mit dem
Az. L 11 Vs 102/94 vorgelegen. Nach dem Schwerbehinderten-Gesetz ist beim
KlÃ¤ger ein Grad der Behinderung (GdB) von 20 anerkannt (Urteil des BayLSG vom
11.03.1996). Auch die Akte der Bau-Berufsgenossenschaft Bayern und Sachsen hat
dem Senat zur VerfÃ¼gung gestanden. Zur ErgÃ¤nzung des Tatbestandes wird auf
den gesamten Akteninhalt Bezug genommen.

EntscheidungsgrÃ¼nde:

Die Berufung des KlÃ¤gers ist form- und fristgerecht eingelegt (Â§Â§ 143, 151
Sozialgerichtsgesetz â�� SGG -) und auch im Ã¼brigen zulÃ¤ssig. Das Rechtsmittel
des KlÃ¤gers erweist sich als nicht begrÃ¼ndet.

Das SG hat zutreffend entschieden, daÃ� beim KlÃ¤ger Berufs- oder
ErwerbsunfÃ¤higkeit im Sinne der Â§Â§ 43 Abs. 2, 44 Abs. 2 Sechstes Buch
Sozialgesetzbuch (SGB VI) nicht vorliegt. Nach dem Ergebnis aller durchgefÃ¼hrten
Untersuchungen und Begutachtungen, zuletzt Gutachten des Dr â�¦ vom
06.09.1997, besteht beim KlÃ¤ger weiterhin ein vollschichtiges berufliches
LeistungsvermÃ¶gen fÃ¼r leichte Arbeiten und zeitweise, bis etwa halbschichtig,
auch fÃ¼r mittelschwere Arbeiten. Der KlÃ¤ger soll bei der Arbeit keinen
Ã¼bermÃ¤Ã�igen nervlichen Belastungen ausgesetzt sein; auch Heben und Tragen
schwererer Lasten sowie lÃ¤ngeres Ã�berkopfarbeiten sind ihm nicht mehr
zumutbar. Im Vordergrund der Beschwerden steht beim KlÃ¤ger das ausgeprÃ¤gte
psychosomatische Beschwerdebild, das jedoch noch zu keiner bedeutsamen
Einengung der Willensstruktur gefÃ¼hrt hat. Sonstige GesundheitsstÃ¶rungen des
KlÃ¤gers auf internistischem und orthopÃ¤dischem Fachgebiet sind nur
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geringfÃ¼gig ausgeprÃ¤gt und engen die berufliche Leistungsbreite nicht
wesentlich ein. Mit dem SG ist davon auszugehen, daÃ� der KlÃ¤ger keinen
anerkannten Ausbildungsberuf (nach einer in Deutschland geltenden
Ausbildungsordnung) erlernt oder lÃ¤ngerfristig ausgeÃ¼bt hat. Der nicht ganz
zweijÃ¤hrige Besuch der Abendschule in Novosibirsk in den Fachrichtungen
Zimmermann und Betonarbeiter entspricht nicht einer in der Bundesrepublik
Ã¼blichen dreijÃ¤hrigen Lehrausbildung; insbesondere kÃ¶nnen nicht in weniger
als zwei Jahren im lediglich berufsbegleitenden Abendunterricht die Fachberufe des
Zimmermanns (Schreiners) und Beton- und Stahlbetonbauers gleichzeitig und auch
nur annÃ¤hernd mit den Ausbildungsinhalten erlernt werden wie sie beispielsweise
in der Verordnung Ã¼ber die Berufsausbildung in der Bauwirtschaft vom
08.05.1974 â�� BGBl I S. 1073 â�� i.d.F. der 4. Ã�nderungsverordnung vom
17.12.1981 â�� BGBl I S 1480 â�� beschrieben sind. Der KlÃ¤ger hat zwar den
Bescheid der IHK NÃ¼rnberg vom 21.01.1993 vorgelegt, in dem sein beruflicher
BildungsabschluÃ� in RuÃ�land als gleichwertig mit dem eines Beton- und
Stahlbetonbauers in Deutschland anerkannt wurde; der Bescheid weist jedoch
ausdrÃ¼cklich darauf hin, daÃ� nicht die Fertigkeiten und Kenntnisse nach der
Ausbildungsordnung zum Beton- und Stahlbetonbauer in Deutschland bestÃ¤tigt
werden kÃ¶nnen. Wenn aber der KlÃ¤ger nicht Ã¼ber die Fertigkeiten und
Kenntnisse verfÃ¼gt, wie sie in Deutschland von einem vergleichbaren Facharbeiter
im Wettbewerb Ã¼blicherweise erwartet werden (vgl. BSG, Urteil vom 19.11.1979
â�� 4 RJ 111/78) wÃ¤re er auch nicht, zumindest nicht sofort und nicht ohne
zusÃ¤tzliche Qualifizierung in der Lage gewesen, FacharbeitertÃ¤tigkeiten
gleichwertig verrichten. Betonierer (Betonbauer) fallen nach dem Anhang (Anlage 3)
zum Bundesrahmentarif fÃ¼r das Baugewerbe in der Bundesrepublik Deutschland
vom 05.06.1978 unter die Berufsgruppe III â�� Spezialbaufachbarbeiter -, wobei von
dieser Gruppe in erster Linie Arbeitnehmer erfaÃ�t werden, die ihre
Berufsausbildung in der Form der Stufenausbildung mit der obersten Stufe
(regelmÃ¤Ã�ige Ausbildungszeit: 33 Monate) abgeschlossen haben. Davon ist der
KlÃ¤ger weit entfernt. WÃ¤hrend seiner versicherungspflichtigen BeschÃ¤ftigung in
RuÃ�land hat er keine Arbeiten verrichtet, zu deren AusÃ¼bung er die bei einem
Beton- und Stahlbetonbauer allgemein vorausgesetzten Fachkenntnisse benÃ¶tigt
hÃ¤tte. GegenÃ¼ber der Bau-Berufsgenossenschaft hat der KlÃ¤ger seine
BerufstÃ¤tigkeit als Betonarbeiter in der frÃ¼heren Sowjetunion am 31.05.1991 wie
folgt beschrieben: "Als Betonarbeiter muÃ�te ich stÃ¤ndig mit Vibrator und
PreÃ�lufthammer arbeiten. Der Beton wurde mit Lastkraftwagen angeliefert und auf
der Baustelle abgeladen. Dann muÃ�te er in die extra gefertigten Formen
(Verschalungen) gefÃ¼llt werden. Meine Aufgabe war es dann, die Masse mit den
vorgenannten Maschinen zu festigen. Diese TÃ¤tigkeit wurde von mir den ganzen
Tag ausgeÃ¼bt." Wie ferner aus den Angaben im Rentenantrag und zusÃ¤tzlich aus
der Akte der Berufsgenossenschaft zu entnehmen ist, hat der KlÃ¤ger diese
TÃ¤tigkeit bis etwa 1982 ausgeÃ¼bt. Danach ist er als Werkzeugschlosser in
demselben Unternehmen weiterbeschÃ¤ftigt worden, hat aber, wie er angibt,
verschiedene TÃ¤tigkeiten ausgeÃ¼bt und zwar neben Werkzeugschlosser auch als
Werkzeugausgeber, als Kassier und im Wachdienst. Diese letztgenannte
gemischtfÃ¶rmige TÃ¤tigkeit hat er bis zu seiner Ã�bersiedlung nach Deutschland
beibehalten. In der mÃ¼ndlichen Verhandlung am 12.11.1997 hat der KlÃ¤ger zu
seinen BerufstÃ¤tigkeiten in RuÃ�land ergÃ¤nzende Angaben gemacht: "Nach
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meiner Versetzung im Jahre 1964 als Dachdecker war ich selbstverstÃ¤ndlich nicht
nur in dieser TÃ¤tigkeit, sondern bei den verschiedensten Bauarbeiten eingesetzt.
Immer wieder muÃ�te ich den Vibrator und auch den PreÃ�lufthammer bedienen,
nicht nur beim Abbruch betonierter FlÃ¤chen, sondern auch beim Abbau gefrorenen
Bodens. 1973 wurde ich wegen meiner Vibrationskrankheit von der Baustelle
genommen. Danach war ich bis 1989 Ã¼berwiegend als Werkzeugausgeber
beschÃ¤ftigt, wurde allerdings auch fÃ¼r andere TÃ¤tigkeiten herangezogen, z.B.
BotengÃ¤nge und AusfahrtÃ¤tigkeiten; kurz gesagt, ich war "MÃ¤dchen fÃ¼r alles".
Die HÃ¶herstufung in den Lohngruppen erfolgte automatisch nach bestimmtem
Zeitablauf."

Nach dieser fÃ¼r den Senat glaubhaften Schilderung des KlÃ¤gers handelte es sich
bei den von ihm ausgeÃ¼bten BeschÃ¤ftigungen durchwegs um TÃ¤tigkeiten, zu
deren Verrichtung objektiv jeweils nur eine kurze Einarbeitung bzw. Einweisung am
Arbeitsplatz erforderlich war. Ein Berufsschutz als Facharbeiter kann dem KlÃ¤ger
deshalb nicht zugebilligt werden. Auch die Zuordnung zum oberen Bereich der
Gruppe von Arbeitnehmern mit einem "sonstigen Ausbildungsberuf" kommt nach
Auffassung des Senats fÃ¼r den KlÃ¤ger nicht in Betracht. Nach dem vom BSG
entwickelten Mehrstufenschema ist er vielmehr als einfach angelernter Arbeiter zu
beurteilen. Er muÃ� sich damit auf alle seinem gesundheitlichen
LeistungsvermÃ¶gen entsprechenden TÃ¤tigkeiten des allgemeinen Arbeitsmarktes
verweisen lassen, wobei allenfalls Arbeiten gÃ¤nzlich untergeordneter oder
einfachster Art als sozial unzumutbar ausscheiden.

Bei vollschichtig einsatzfÃ¤higen Versicherten ist â�� von hier nicht einschlÃ¤gigen
Ausnahmen abgesehen â�� ein offener Arbeitsmarkt anzunehmen, gleichgÃ¼ltig,
ob die in Betracht kommenden ArbeitsplÃ¤tze frei oder besetzt sind (vgl. zuletzt
BSG, Beschluss des GroÃ�en Senats vom 19.12.1996 â�� GS 1/95 -). Die in der
Rechtsprechung anerkannten Ausnahmen von diesem Grundsatz (Summierung
qualitativer EinsatzbeschrÃ¤nkungen oder Vorliegen schwerer spezifischer
LeistungseinbuÃ�en im Sinne betriebsunÃ¼blicher Arbeitsplatzbedingungen oder
Vorhandensein sonstiger GrÃ¼nde, die den Zugang zum Arbeitsmarkt in
auÃ�ergewÃ¶hnlicher Weise erschweren z.B. gravierende EinschrÃ¤nkung der
GehfÃ¤higkeit mit VerkÃ¼rzung der zumutbaren FuÃ�wegstrecken auf weniger als
500 m) orientieren sich an dem Risikogedanken der Â§Â§ 43, 44 SGB VI, daÃ�
letztlich gesundheitliche GrÃ¼nde fÃ¼r den AusschluÃ� von der MÃ¶glichkeit zur
Erzielung von ErwerbseinkÃ¼nften maÃ�geblich sein mÃ¼ssen. Das ist bei
vollschichtiger, der betriebsÃ¼blichen Arbeitszeit von tÃ¤glich 8 Stunden
entsprechender EinsatzfÃ¤higkeit und dem Fehlen der erwÃ¤hnten
Ausnahmebedingungen nicht der Fall. Unter diesen Voraussetzungen ist die
Benennung konkreter ArbeitsplÃ¤tze oder VerweisungstÃ¤tigkeiten mit im
einzelnen nachprÃ¼fbaren Belastungselementen nicht erforderlich (BSG â��
GroÃ�er Senat aaO).

Der KlÃ¤ger ist somit nicht berufsunfÃ¤hig und erfÃ¼llt erst recht nicht die
weitergehenden Voraussetzungen fÃ¼r eine Rente wegen ErwerbsunfÃ¤higkeit.
Seine Berufung gegen das Urteil des SG NÃ¼rnberg war deshalb zurÃ¼ckzuweisen.
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https://dejure.org/gesetze/SGB_VI/44.html


 

Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 193 SGG.

GrÃ¼nde fÃ¼r die Zulassung der Revision nach Â§ 160 Abs. 2 Nrn. 1 und 2 SGG
liegen nicht vor.

Erstellt am: 30.03.2004

Zuletzt verändert am: 22.12.2024
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